
Erwerbsverpflichtung für den Bezug von Chemikalien 
aus dem Chemikalienlager des Instituts für Chemie 

Für den Erwerb von Chemikalien aus dem Chemikalienlager des Instituts für Chemie gelten, 
ebenso wie bei jedem anderen Bezug von Chemikalien, die gesetzlichen Vorgaben der 
Haftungsverpflichtung und der Schadensersatzpflicht (BGB §823). 

Die angeforderten bzw. gelieferten Chemikalien dienen ausschließlich dem Zweck der Lehre und 
Forschung. Änderungen der berechtigten Personen sind unmittelbar mitzuteilen.  

Wir garantieren und gewährleisten, dass wir diese Chemikalien: 
• nicht mit der Absicht beziehen, Substanzen herzustellen oder abzugeben, die als

Betäubungsmittel, Suchtstoffe und/oder psychotrope Stoffe zum Einsatz kommen
können.

• nicht als Sprengstoff, Treibstoff, Zündstoff, pyrotechnischer Satz oder zu deren
Herstellung verwenden werden.

• der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stellen.
• nicht für militärische oder illegale Zwecke einsetzen.
• nach Verwendung ordnungsgemäß entsorgen.

Fakultät/Institut/Lehrstuhl für:  

Kostenstelle:   

Berechtigte Personen für den Chemikalienbezug: 

1. Telefon: 

2. Telefon: 

3. Telefon: 

4. Telefon: 

5. Telefon: 

6. Telefon: 

Chemnitz, den 

__________________________________________ 
Unterschrift    Name in Druckbuchstaben 
Dekan der Fakultät/ Direktor des Instituts 
/Lehrstuhlinhaber 

Fakultät für Naturwissenschaften 
Institut für Chemie 
Chemikalienlager 

Christin Leber / Jana Wohlgemuth 

+49371531-21110

chemikalienlager@chemie.tu-chemnitz.de 
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